
Zeitschrift: Schweizerische Militärzeitschrift

Band: 17 (1851)

Vereinsnachrichten: Protokoll der siebzehnten Versammlung der schweizerischen
Militärgesellschaft in Basel den 26. Mai 1851

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 20.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


127

fUrtftukuU tor |ïetott3el)ntfn UJerfammlwifl tor

rd)U)et3fri|"d)en JtlilitnrgffeUfdjdft tit Uitfel ton

26. Max 1851.

Der Sorfianb ber |'d)rocijetifd)cn ÏOÏilitargefcUfd)aft fût 1851

fefcte bie ftatutcngemäfje Serfammlung berfelben auf DJiontag ben

26. SDÎat feft; bcmgcmäjj traf bie SBercittefabne in Scgleit beé ab«

tretenben Sorftanbcé non Sujern fdfon ©onntag ben 25. 97îai, !8or«

mittag 11 Üb», t;ier ein unb mürbe auf übliche Seife empfangen.

Sadjmittagé 3 Ufr beé gleiten Jage« »erfammelten ftei) bie 2lbge»

orbneten ber »erfcfjiebencn ©eftionen unb Äantonalmilitdrgefeüfdjaften

im Sallfaale beé bieftgen ©tabtfafino'é jur 23eratf)ung unb geflfebung

ber Jraftanben für bie allgemeine Serfammtung. Dabei roaren ber«

treten :

J)er Äanton Sargau burd) £errn Dberft grety »on 23rugg.

„ „ Safctlanb butcb &crrn Dberfttt fttofj »on ßieftal unb

Sierra Dberftlt. 23ufer »on Sicftal.

„ „ Sern burd) .petrn 9Jiajor M)tli »on Ujjcnflorf unb

-fperrn Äommanbant Sögel »on Sangen.

„ „ öujcrn bureb .fjerrn Dberft Silliger »on Sujern unb £erttr

ffiommanbant Uüntann »on Cujern.

„ „ Neuenbürg burd) .föerrn TOajor Sb<üi»<<* »on Neuenbürg.

„ „ ©dfaffbaufen burd) •ycnit Hauptmann 9tauf<benbad) »on

Scbaffbaufen unb £errn Hauptmann ©cberer »on ©djaff»

häufen.
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Protokoll der siekenzehnten Versammlung der

schweizerischen Militärgesellschaft in Basel den

26. Mai 1851.

Der Vorstand der schweizerischen Militärgcsellschaft für 185t
setzte die statutengemäße Versammlung derselben auf Montag den

26. Mai fest! demgemäß traf die Vercinsfahne in Begleit des

abtretenden Vorstandes von Luzern schon Sonntag den 25. Mai,
Vormittag 11 Uhr, hier ein und wurde auf übliche Weise empfangen.

Nachmittags 3 Uhr des gleichen Tages versammelten sich die

Abgeordneten der verschiedenen Sektionen und Kantonaimililärgesellschaften

im Ballsaalc des hiesigen Stadtkasino's zur Berathung und Festsetzung

der Traktanden für die allgemeine Versammlung. Dabei waren

vertreten :

Der Kanton Aargau durch Herrn Oberst Frey von Brugg.

„ „ Baselland durch Herrn Oberstlt Kloß von Licstal und

Herrn Oberstlt. Buser von Licstal.

„ „ Bern durch Herrn Major Kchrli von Utzcnstorf und

Herr» Kommandant Vogel von Wange».

„ „ Luzern durch Herrn Oberst Billiger von Luzern und Herrn

Kommandant Ullmann von Luzern.

„ „ Ncuenburg durch Herrn Major Phillipin von Neuenburg.

„ „ Schaffhauscn durch Herr» Hauptmann Nauschenbach von

Schaffhausen und Herrn Hauptmann Scherer von Schaff-

bausen.
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Set Jtanton Solotltuvn hud; £errn .Hommanfaut Si»ie tum ©otottjurn.

„ „ Sfyurgau turd; £errn Äommanbant Sud) »on grauenfclb.

„ „ bind) £errn ilommonbant ©djultbcjj ton 3ürid),

•perm ©tabdf)aubtmann ». Cîfcbc» »on 3»!id) uni? .perm

©enief)aubtmann 2Mff »on 3ürid;.

„ „ SBafcïjîabt burd; .perm Dberftlt. ÎR. Saraoicini »on Safel

unb perm ©tabdl;aubtmann ©. 23 adie fen »on Safel.

Sud ben Kantonen Untermalten, îefftn unb 2Baabt waren einzelne

Offtjicre eingetroffen, aber ebne amtlichen îluftrag. ©t. ©allen, Uri,

©dfwbä, 3«9 unb ©enf fatten fid) entfdjulbigt. Dbne ©ntfdfulbigung

blieben i»eg : 3lp»enjet(, ©raubiinbten, ©tarud, greiburg unb Skllid.
2Bcif)renb biefer Serbanbhmgeu, bie faft bid îlbenbd 8 Ut>r

weiteten, fatten fid) bie bereitd antoefenben Offiziere ind ©ommer=

fafino begeben, bad bei einbredjenber 9iad)t fefitict) crleucfytct i»urbe.

Stontag ben 26. üJtai, aid am eigentlichen Sereindtage, würbe

Slorgend 6'/^ Üb» Sammlung burd) bie ganje ©tabt gefdflagen.

©ämmtlidw perren Offiziere, ungefähr 350'an ber 3^1)1, begaben ftd)

auf bie Sfaljj, wofelbjt bie feierliche Ucbergabe ber Sereindfafme »om

abtretenben Sorfianbe an ben neuen 23orftanb ber ©efellfdjaft erfolgte,

pen Dberft Silliger »on Sutern, abtretenber fßräfibent, fprach babei

bie Ueberjeugung and, bah ^ 'n Sujcrn rein bewahrte 23anner eben

fo treuen, fo eibgenöffifdjen pänbcn unb 23tiibern übergeben würbe ;

.pert Oberft ©. 3- ©tetylin, neuer Sorfianb, erwicberte frciftig, bag l;ier,

gleichfam auf ben Sorb often, bie galjnc, bad gemeinfamc 3«d)en

unferd Saterlanbed, treu bewahrt unb bewadit werben folle.

Son ba begab ftd; ber 3l|g <n ber burd) bad gefibrogramni

beftiminten Drbnung in bad ©tabtfafino, aid ben erwählten Ser=

fammlungdort ber @efellfd)aft.

$?cr S»äfibcnt, Perr Dberfl ©tel)tiu, eröffnete bie Serfammlung

mit folgender îlnrebe :
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Der wanton Solothurn durch Herrn Kommandant Vivis von Solothurn.

„ „ Thurgau durch Herrn Kommandant Ruch von Fraucnfeld.

„ Zürich durch Herrn Kommandant Schulthcß von Zürich,

Herrn Stabshauptmann v, Eschcr von Zürich und Herrn

Geniehauptmann Wolff von Zürich.

„ „ Baselstadt durch Herrn Obcrstlt. R. Paravicini von Basel

und Herrn Stabshauptmann S. Bachofcn von Basel.

Aus den Kantonen Unterwaldcn, Tessin und Waadt waren einzelne

Offiziere eingetroffen, aber ohne amtlichen Auftrag. St. Gallen, Uri,

Schwyz, Zug und Genf hatten sich entschuldigt. Ohne Entschuldigung

blieben weg: Appcnzcll, Graubündten, Glarus, Freiburg und Wallis.

Während dieser Verhandlungen, die fast bis Abends 8 Uhr

währten, hatten sich die bereits anwesenden Offiziere ins Sommer-

kafino begeben, das bei einbrechender Nacht festlich erleuchtet wurde.

Montag den 26. Mai, als am eigentlichen Vercinstage, wurde

Morgens 6 i/z Uhr Sammlung durch die ganze Stadt geschlagen.

Sämmtliche Herren Offiziere, ungefähr 350 an der Zahl, begaben sich

auf die Pfalz, woselbst die feierliche Uebergabe der Vereinsfahne vom

abtretenden Vorstande an den neuen Vorstand der Gesellschaft erfolgte.

Herr Oberst Villiger von Luzern, abtretender Präsident, sprach dabei

die Ueberzeugung ans, daß das in Luzern rein bewahrte Banner eben

so treuen, so eidgenössischen Händen und Brüdern übergeben würde;

Herr Oberst S. I. Stchlin, neuer Vorstand, erwiederte kräftig, daß hier,

gleichsam auf den Vorposten, die Fahne, das gemeinsame Zeichen

unsers Vaterlandes, treu bewahrt und bewacht werden solle.

Von da begab sich der Zug in der durch das Festprogramm

bestimmten Ordnung in das Stadtkasino, als den erwählte»

Versammlungsort der Gesellschaft.

Der Präsident, Herr Oberst Stehlin, eröffnete die Versammlung

mit folgender Anrede:
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ffiaffenbrüber, greunbe

3um erfien ®!a( fcit bom adjtjcbnjafnigen ©efteben ber fcbmei-

jerifdfen ÜJtilitärgefellfdiuft wirb bcvcn orbcnttidfe ©igung in ©afel

gehalten unb mir tie ©ire ,u Huit, Sud), roertbe 2Saffcnbrüber,

ju begrüßen unb miüfommen ju {»eigen.

3>îit inniger greubigfeit begrüße ich (Sud) and? im tarnen ber

iKitcibgenoffen in ©afel, im tarnen ber Offiziere non Safeljlabt.

©eib 1»er,lid) miüfommen unb empfanget unfer 2111er freunbeibgenöfft»

fdjen ©rug, ber lebenbig i(i burdj bie ©efiifde, roeldie mir mit ©ud)

für bad 2Sol>I bed gemeinfamen ©aterlanbed in und tragen, lebenbig

buret) ben ßmect biefer ®efeüfd)aft, ben mir mit ©ud) förbern mollen,

lebenbig burd) ben enger gefd)tof[enen ©unb ber ©ibgenoffen.

2Baffenbriiber, greunbe! @d maren bie @eful)le reiner ©ater=

tanbdticbe, meiere bie ©riinbung ber fcgmeijerif^cn 90}i(itärgefeUfd)aft

»erantagten, im ©enmgtfein, bag bad gemeinfame 2üol)l cined freien

©olfed nur bureb einträdftiged 3ufammenmirfen 2lUer gefbrbert merben

fönne unb bag nur burd) ^Bereinigung unb burd) ©inigfeit ein Sßolf

erftarfen fann. 2Bo anberd aber mugten biefe ©efütjle lebenbiger

hervortreten aid in ber ©ruft berjenigen, meiere juncicfyft berufen jtnb,

für bie {»ödjjien ©üter eined freien ©olfed felbjt mit bem Seben ein-

juftcfjen i ©in t)ol)ed ©emugtfein t;at unfere ©liter jur ït>at geführt,

bie unferc greigeit begrünbete, unb matum foüte bad gleiche ©emugt-

fein ben ©öbnen nicht bie Jtjatfraft »erleiden, bie ©rrungenfdjaften

ber ©citer eben fo ftanbljaft ju behaupten

Diefed ©emugtfein in und lebenbig ju erhalten unb jur Il)at=

traft ju befähigen, fei bat)er auch 'n heutigen ©crfammlung unfer

3mecf, bie Statuten ber fd)roeijerifd)en i'JtilitärgcfeÜfd)aft meifen beut-

ließ auf biefe gmed'e tjin unb jic »eranbern ftd) nid)t, menn gleich

burd) bie neue ©unbedoerfaffuitg unb burd) bie neugcfd)affene ©tilitcir*

erganifation bie £t)<itigfcit ber ©efellfd)aft in eine neue ©eriobe

eintritt.

l W

Waffenbrüder, Freunde!

Zum ersten Mal seit dem achtzehnjährigen Bestehen der

schweizerischen Militärgesellschaft wird deren ordentliche Sitzung in Basel

gehalten und mir die Ehre zu Theil, Euch, werthe Waffenbrüder,

zu begrüßen und willkommen zu heißen.

Mit inniger Freudigkeit begrüße ich Euch auch im Namen der

Mitcidgenossen in Basel, im Namen der Offiziere von Baselstadt.

Seid herzlich willkommen und empfanget unser Aller frcundcidgenössi-

schcn Gruß, der lebendig ist durch die Gefühle, welche wir mit Euch

für das Wohl des gemeinsamen Vaterlandes in uns tragen, lebendig

durch den Zweck dieser Gesellschaft, den wir mit Euch fördern wollen,

lebendig durch den enger geschlossenen Bund der Eidgenossen.

Waffenbrüder, Freunde! Es waren die Gefühle reiner

Vaterlandsliebe, welche die Gründung der schweizerischen Militärgcsellschast

veranlaßten, im Bewußtsein, daß das gemeinsame Wohl eines freien

Volkes nur durch einträchtiges Zusammenwirken Aller gefördert werden

könne und daß nur durch Vereinigung und durch Einigkeit ein Volk

erstarken kann. Wo anders aber mußten diese Gefühle lebendiger

hervortreten als in der Brust derjenigen, welche zunächst berufen find,

für die höchsten Güter eines freien Volkes selbst mit dem Leben

einzustehen? Ein hohes Bewußtsein hat unsere Väter zur That geführt,

die unsere Freiheit begründete, und warum sollte das gleiche Bewußtsein

den Söhnen nicht die Thatkraft verleihen, die Errungenschaften

der Väter eben so standhaft zu behaupten?

Dieses Bewußtsein in uns lebendig zu erhalten und zur Thatkraft

zu befähigen, sei daher auch in der heutigen Versammlung unser

Zweck, die Statuten der schweizerischen Militärgesellschaft weisen deutlich

auf diese Zwecke hin und fie verändern sich nicht, wenn gleich

durch die neue Bundesverfassung und durch die neugeschaffene

Militärorganisation die Thätigkeit der Gesellschaft in eine neue Periode

eintritt.
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©« bürfte un« biefer Uinftanb »eratilaffcn, einen furjen SBlicf

auf bie bi«f)erige 33etfolgung biefer 3»>e<ïe, ouf bie bisherige îfyatig«

feit ber ©efeEfcfaft juri'icf su werfen. ®ie Seflimmung bet eibgenöffi«

fdfcn SAilitärgefeKfdfaft ift rein militdrifcf) unb foil jut Hebung be«

eibgenöffifeben 3Bcl)rmefcn« tbätig mittuirîcn. ©« beutet biefe SBefiim*

mung auf bie richtige ©rfenntnif? ï)in, bafj jebe anbete ïenbenj un»

»erträglid) mit unferm 2Bef)tft)fiem fei unb nur einen gerfc^cnben ©in»

flufj üben müjjte. ®ie Unnollfommcnfjeiten aber, meiere mit einem

fKiliäfbftem im ffiebtwefen oerbunben ftnb, maren fo fühlbar, bie

gortfdjritte, welche in ber ftriegöfunft unb îeehnif im Saufe biefe«

3af)rbunbert« gemacht worben ftnb unb foitmdljrenb gemacht werben,

erfolgten fo rafch auf einanber, bafj ba« gelb rein müitärifcber 2öirf*

famfeit at« ein febt au«gebef)nte« erfebeinen muffte, ganj geeignet,

bie ootle Ifatigfeit unb bie ©pannfraft ber ©efellfcbaftäglieber in

Anfpruch ju nehmen, menn ben gefüllten Uebctfiänben abgeholfen unb

bie f^ortfebvitte in ber &tieg«funfi unb Stedfnif jut Hebung unfer«

2Bet)rwefen« benutst werben follen.

Oiefe« 3'el im Auge ftdoerte ftch bie cibgenöfftfdjc DMitärgefell«

fdfaft buret) Drganifation unb ißergweigung in ben fiantonen eine

Stellung, »on Welver au« fie nidft ofine ©rfolg witffam auftreten

fonnte, fei e« burd) birefte ©ingaben unb Sßorftetlungen an bie eib«

genöffifd)en unb fantonalen Slebörben ober burd) ^erfönlie^en ©influé

ifjrer tbätigfien SJtitglieber, fo wie fpéiter bureb c'n befonbere« Organ.

3m Allgemeinen einer sentralern Scitung im ÜJtilitarwefen ben

2öeg bafnenb, würbe febon frü^e auf eine gleid)mäjfigerc unb um«

faffenbere Snftruftion ber Offiziere unb ïnippen, befonber« aber ber

Snftruftoren gebrungen, S8orfd)lage, bie auf jwecfinajfigctc Drganifa»

tion be« .£>eere« unb ber »erf^iebenen Waffengattungen binjictten,

würben gebracht unb fowol)l bie fufjlbarften Uebelftänbe al« bie gweef»

mäffigen Abl)ülf«mittel begeicOuct. Seobadjtungcit, weld)c burd) SOtit«

gliebet unferer ©efe((fd)aft bei aubern Armeen gemad)t worben, gaben

i3l)

Es dürste uns dieser Umstand veranlassen, einen kurzen Blick

auf die bisherige Verfolgung dieser Zwecke, auf die bisherige Thätigkeit

der Gesellschaft zurück zu werfen. Die Bestimmung der eidgenössischen

Militärgcsellschaft ist rein militärisch und soll zur Hebung des

eidgenössischen Wehrwescns thätig mitwirken. Es deutet diese Bestimmung

auf die richtige Erkenntniß hin, daß jede andere Tendenz

unverträglich mit unserm Wehrsystem sei und nur einen zersetzenden Einfluß

üben müßte. Die UnVollkommenheiten aber, welche mit einem

Milizsystem im Wehrwesen verbunden sind, waren so fühlbar, die

Fortschritte, welche in der Kriegskunst und Technik im Laufe dieses

Jahrhunderts gemacht worden sind und fortwährend gemacht werden,

erfolgten so rasch auf einander, daß das Feld rein militärischer

Wirksamkeit als ein sehr ausgedehntes erscheinen mußte, ganz geeignet,

die volle Thätigkeit und die Spannkrast der Gesellschastsglieder in

Anspruch zu nehmen, wenn den gefühlten Uebclständen abgeholfen und

die Fortschritte in der Kriegskunst und Technik zur Hebung unsers

Wehrwesens benutzt werden sollen.

Dieses Ziel im Auge sicherte sich die eidgenössische Militärgesellschaft

durch Organisation und Verzweigung in den Kantonen eine

Stellung, von welcher aas sie nicht ohne Erfolg wirksam auftreten

konnte, sei es durch direkte Eingaben und Vorstellungen an die

eidgenössischen und kantonalen Behörden oder durch persönlichen Einfluß

ihrer thätigsten Mitglieder, so wie später durch ein besonderes Organ.

Im Allgemeine» einer zentralem Leitung im Militärwesen den

Weg bahnend, wurde schon frühe auf eine gleichmäßigere und

umfassendere Instruktion der Offiziere und Truppen, besonders aber der

Jnstruktoren gedrungen, Vorschläge, die auf zweckmäßigere Organisation

des Heeres und der verschiedenen Waffengattungen hinzielten,

wurden gebracht und sowohl die fühlbarsten Uebelstände als die

zweckmäßigen AbHülfsmittel bezeichnet. Beobachtungen, welche durch

Mitglieder unserer Gesellschaft bei andern Armeen gemacht worden, gaben
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îlnlafj ju Delationen, tic befonbcrd im ©ebiete ber iaftiï unb ber

Bewaffnung bas Sntereffe ber ©efeïïfchaft beanfprudjten, manche mit

unferm SSJÎilijfôflctne oerbunbcne Unoollfiänbigfeit trat babutd) greller

heroor unb führte bie ©efellfcbaft ju einläßlichen Prüfungen, inwiefern

foldfe anberwärtd beobachteten Sortfdfritte auf tiefen ©ebietcn mit ben

©gentbümlichfeiten unb Bebürfniffen unferd ÏÏkbrfhfîemd »erträglich feien.

60 bcfdjäftigten bie neu eingeführten Betfufftoudfélôffct an ben

©eweliren fchon frühe bie ©efellfdfaft; auf eine Mftigere Bewaffnung

ber Dffijiere tourbe hingemiefen, befonbetb aber finb bie 3Serf)anblun-

gen unb Unterfud)ungcn ber ©efeüfchaft über eine bejfere Bewaffnung

unb Sludrüjlung ber 6d)atffcf)ühcn nicht ohne ©inftuß geblieben. —

hoffcut lid) wirb aud) halb eine wirffamere .»anbfeiterwaffe für bie

Säger nachfolgen.

Beadßendmerthc Berhanblungen über bie jweclmäfjigfte unb nad)=

baltigftc Snfiruftiondweifc bei befchränfter 3ät unb angewiefenen

ïïîitteln haben bie ©cfcüfdjaft oielfach befcßäftigt, ebenfo bie ©cfunb»

beitd» unb Dechtäpflege unb bie Vereinfachung ber ©rerjir» unb ®ienfl»

rcglemente. ®ie gabrifation unb bie Sßithtng bed lf3itlt>er^, bie Be*

fpannung ber ©efebühe waren ©egenflanb ber Berhanblungen, bie ftch

aud) über bie äwecfmäfjigc Berootlftänbigung unb Unterhaltung ber

eibgenöfftf^en Befefiigungdwerfe erftreeften.

Voch manche anbete Anregung auf biefen ©ebieten hat Bc=

fpreefaungen ocranlafjt, bie niét ohne Vachhall geblieben ftnb unb ihre

Berücffidßigung im ©djope ber eibgenöfftfehen Bchörben gefunben hüben.

TOehtere burch bie Beßrebungen ber ©efeüfchaft oorbereitete Beftim*

mungen haben in ber Bunbedoerfaffting unb in ber SWilitärorganifation

oon 1850 grunbfähli^c ©eltung erhalten.

Vicht weniger ©inftufi übte bie fdjwcßerifche Bîilitârgefellfchaft

auf Beforberung guter 2Baffenbrüberf<haft unb ©emeinßnn für bad

eibgenöfftfehe 2ßef)rwefen. — ®enn wenn bad 3»fawmenlcbeu bei

©affenübungeti unb im Selbe manche Äamerabfehaft ocranlafjte, fo

l3l

Anlaß zu Relationen, die besonders im Gebiete der Taktik und der

Bewaffnung das Interesse der Gesellschaft beanspruchten, manche mit

unserm Milizsvsteme verbundene Unvollständigkcit trat dadurch greller

hervor und führte die Gesellschaft zu einläßlichen Prüfungen, inwiefern

solche anderwärts beobachteten Fortschritte auf diesen Gebieten mit den

Eigenthümlichkeiten und Bedürfnissen unsers Wehrsystems verträglich seien.

So beschäftigten die neu eingeführten Perkusfionsschlösscr an den

Gewehren schon frühe die Gesellschaft! auf eine kräftigere Bewaffnung

der Offiziere wurde hingewiesen, besonders aber sind die Verhandlungen

und Untersuchungen der Gesellschaft über eine bessere Bewaffnung

und Ausrüstung der Scharfschützen nicht ohne Einfluß geblieben. —

Hoffentlich wird auch bald eine wirksamere Handfeuerwaffe für die

Jäger nachfolgen.

Beachtenswerthc Verhandlungen über die zweckmäßigste und

nachhaltigste Jnstruktionsweise bei beschränkter Zeit und angewiesenen

Mitteln haben die Gesellschaft vielfach beschäftigt, ebenso die Gcsund-

heits- und Rechtspflege und die Vereinfachung der Exerzir- und Dienst-

rcglementc. Die Fabrikation und die Wirkung des Pulvers, die

Bespannung der Geschütze waren Gegenstand der Verhandlungen, die sich

auch über die zweckmäßige Vervollständigung und Unterhaltung der

eidgenössischen Befestigungswcrke erstreckten.

Noch manche andere Anregung auf diesen Gebieten hat

Besprechungen veranlaßt, die nicht ohne Nachhall geblieben sind und ihre

Berücksichtigung im Schoße der eidgenössischen Behörden gefunden haben.

Mehrere durch die Bestrebungen der Gesellschaft vorbereitete Bestimmungen

haben in der Bundesverfassung und in der Militärorganisation

von 18ZU grundsätzliche Geltung erhalten.

Nicht weniger Einfluß übte die schweizerische Militärgesellschaft

aus Beförderung guter Waffenbrüderschaft und Gemeinsinn für das

eidgenössische Wehrwesen. — Denn wenn das Zusammenleben bei

Waffenübnngen und im Felde manche Kameradschaft veranlaßte, so
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rear ee> bod) ber (ScfeUfdkift »orbehalten, folcbc in einem grögertt

fi'rei« »on Offizieren au« alien ©alien be« Baterlanbe« 511 »erbreiten

imb berfelben bie redete ©eifje ju geben. Oie Anregung 511 5luf-

tlârungcn in Sachen be« gemeinfamen militärifd)en SBernfe«, im Streben

nad) Cïrforfdiung be« SBafyren unb nad) mehreren Äenntniffen erzeugte

eine gegenfeitige Sichtung, welche ifitc 23urjel ftnben mugte in ber

Uebung jeber männlichen Jugcnb, bie ben .Stieget giert, unb trenn

cO foldfe Iiigenben gibt, bie bem Ginjelnen angeboren fein tonnen,

fo ftnb c« beren nod) viele, bie erfi angeeignet »»erben muffen. Oaju
aber 111 ufite eine zahlreiche Bereinigung »on Offtjicren aller 23äffen,

befcelt »on reinem »aterlänbifd)em Sinne, wefentlid) anregen unb bei»

tragen. 3e mel)t tiefe eblen 3®ecfe »on ber fdriDcigerifdicn Blilitär»

gefe(lfd)aft angefirebt toorben ftnb, befio mehr muffte auch bcr ®e=

ineinfinn für ba« eibgenöfftfdje Sßehrwefen beförbert treiben.

Siefer SRiictblicf auf bie rein militärifdfe '2d>àtigfeit ber fd)toei=

Zerifchen Btilitärgefctlfchaft geftattet un« nun, biefclbe al« eine jtatuten»

gemäge, eine erfolgreiche unb für ba« eibgenöfftfd)e 2Behrt»efen wof)l=

thätige ju begeiettnen. 2Rand)e 2lnregung ju Berbefferungen im eib=

genofftfehen 2Bel)rwefen ift »on ihr au«gegangen unb hat theil« praftifd),

theil« grunbfäglid) ©eltung erhalten ; bie gute 2Baffcnbrüberfd)aft unb

ber ©emeinftnn für ba« 2Bef)rwefen hat ftd; »ermchrt, benn nur wenige

Äantone ftnb e«, bie bi« fegt nod) nidjt burd) ihre Offtgiere in ber

fd)t»eizerifchen Biilitärgefellfdtaft Beitreten trären.

©0 ermuthigenb nun aber bie bi« fegt für ba« eibgenöfftfdte

2Behrt»cfen ergielten Dlcfultate erfd)einen mögen, fo trenig bürfen bie»

felben iiberfchäjjt werben, fjüten wir un« »or ber ©cfafjr ber lieber»

fdfijjung unb be« Selbfibetruge«, benn ftc liegt nal)e unb tonnte nur

ben Sltuin aller altern unb neuern ©rrungenfdjaften herbeiführen.

2öaffenbriibcr, greuttbe! Surd) bie 23unbe«»erfaffung, burd) bie

Biilitärorganifatint hat bao eibgenöffifd)e Sßehrwefen eine breitere

©nntblage erhalten, beffen Leitung ift eine zentralere geworben, früher
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war cs doch der Gesellschaft vorbehalten, solche in einem größer»

Kreis von Offizieren aus allen Gauen des Vaterlandes zu verbreiten

und derselben die rechte Weihe zu geben. Die Anregung zu

Aufklärungen in Sachen des gemeinsamen militärischen Berufes, im Streben

nach Erforschung des Wahren und nach mehreren Kenntnissen erzeugte

eine gegenseitige Achtung, welche ihre Wurzel finden mnßtc in der

Uebung jeder männlichen Tugend, die den Krieger ziert, und wenn

cs solche Tugenden gibt, die dem Einzelnen angeboren sein können,

so sind cs deren noch viele, die erst angeeignet werden müssen. Dazu

aber mußte eine zahlreiche Vereinigung von Offizieren aller Waffen,

beseelt von reinem vaterländischem Sinne, wesentlich anregen und

beitragen. Je mehr diese edlen Zwecke von der schweizerischen

Militärgesellschaft angestrebt worden sind, desto mehr mußte auch der Gc-

meinfinn für das eidgenössische Wehrwcsen befördert werden.

Dieser Rückblick auf die rein militärische Thätigkeit der

schweizerischen Militärgescllschaft gestattet uns nun, dieselbe als eine statutengemäße,

eine erfolgreiche und für das eidgenössische Wehrwesen

wohlthätige zu bezeichnen. Manche Anregung zu Verbesserungen im

eidgenössischen Wehrwesen ist von ihr ausgegangen und hat theils praktisch,

theils grundsätzlich Geltung erhalten; die gute Waffenbrüderschaft und

der Gemeinsinn für das Wehrwcsen hat sich vermehrt, denn nur wenige

Kantone sind cs, die bis jetzt noch nicht durch ihre Offiziere in der

schweizerischen Militärgesellschaft vertreten wären.

So ermuthigcnd nun aber die bis jetzt für das eidgenössische

Wehrwcsen erzielten Resultate erscheinen mögen, so wenig dürfen

dieselben überschätzt werden. Hüten wir uns vor der Gefahr der

Ueberschätzung und des Selbstbetruges, denn sie liegt nahe und könnte nur

den Ruin aller ältern und neuern Errungenschaften herbeiführen.

Waffenbrüder, Freunde! Durch die Bundesverfassung, durch die

Militärorganisation hat dao eidgenössische Wehrwcsen eine breitere

Grundlage erhalten, dessen Leitung ist eine zentralere geworden, früher
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bcftanbenc ^inberniffe jinb weggeräumt unb baburd) ben ©erbcffcrungeii

im eibgcnöfjifchcn SBctjrwefen bet ©leg gebahnt; mit allem bem aber

ift nur ber ©oben bejeidmet, auf bem ein neuer ©au aufgeführt

werben foil; biefer ©au barf nidjt anberd aid mit fcrgfältiger 93e=

rücf'ftcbtigung aller 3ntereffen bed ©chweijeroolfed erflehen, wenn er

anberd ben ©türmen ber Seit trogen, wenn er benjenigen ©dtujs gc»

währen foil, ber mit 93ed)t non ihm gefordert wirb. 6d mufi biefer

©au einfat^c Dtationalformcn erhalten, welche geeignet finb, burdf bie

im ©chweijeroolfe oorherrfchenbe Saterlanbdliebc belebt ju werben,

weil ohne biefe geiflige ©elebung bie breitefte ©runblage ein öbed

gelb, ber grofjartigfie ©au nur eine ertöbtenbc gorm bleiben würbe.

Sffiaffenbriiber, greunbe! £>ie Aufgabe ift grog, erwarten wir

beten Söfung nicht allein non ben h°hen ©«hörben; foil fie glücflict>

gelödt werben, fo bebarf ed ber ©titwirfung febed einjelnen non war»

mer Siebe für bad gemeinfamc ©aterlanb burchbrungenen ©ibgenoffen,

Gd fei baher junächft auch unfere ïh^'gfcit bahin gerietet,

mitjuwirfen, bem eibgenöffifchen Söehrmcfcn, bad auf einem ©tilij»

fhfieme beruht, biejenige gönn ju nerfd^affen, welche mit ben übrigen

Sntercffen bed Soiled mögliche im Ginflang ficht unb jugleich eine

gönn, oermöge beten bie ©ad)tl)eile mehr unb mehr oerfchwinben,

bie einem ©lilijfyftcm gegenüber bemjenigen ftehenber Srmeen anfleben.

— Such auf bie geiflige ©elebung ber gorrn im ©inne wahrer ©atcr»

lanbdliebe mögen fortan unfere Scflrebungen gerichtet fein.

SBaffenbrüber, greunbe! Unfere Sufgabe ift nicht allein gröjjcr

geworben, fie hat auch an ©Mdjtigfeit jugenommen.

®ad eibgenöfjifihe Süöehrwefen hat burch bie neuen fiaatlidfcn

Ginridftungen in unfetni ©atcrlanbc eine höh«« ©ebeutung erhalten.

®enn wenn früher bie Sunbcdafte non ben euroepärfchen ©lachten ga»

rantirt gewefen ift, fo hat bad ©d)weijernol£ bie ©arantie ber ©un»

bednerfajfung felbfi übernommen, unb bie neuern ©rfcheinungen am

Politiken ^orijonte Gnropa'd laffen ber 28ahrfd)eintichfeit Kaum, cd
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bestandene Hindernisse find weggeräumt und dadurch den Verbesserungen

im eidgenössischen Wehrwesen der Weg gebahnt! mit allem dem aber

ist nur der Boden bezeichnet, auf dem ein neuer Bau aufgeführt

werden soll; dieser Bau darf nicht anders als mit sorgfältiger

Berücksichtigung aller Interessen des Schwcizcrvolkes erstehen, wenn er

anders den Stürmen der Zeit trotzen, wenn er denjenigen Schutz

gewähren soll, der mit Recht von ihm gefordert wird. Es muß dieser

Bau einfache Nationalformcn erhalten, welche geeignet sind, durch die

im Schweizervolke vorherrschende Vaterlandsliebe belebt zu werden,

weil ohne diese geistige Belebung die breiteste Grundlage ein ödes

Feld, der großartigste Bau nur eine ertödtendc Form bleiben würde.

Waffenbrüder, Freunde! Die Aufgabe ist groß, erwarten wir

deren Lösung nicht allein von den hohen Behörden; soll sie glücklich

gelöst werden, so bedarf es der Mitwirkung jedes einzelnen von warmer

Liebe für das gemeinsame Vaterland durchdrungenen Eidgenossen.

Es sei daher zunächst auch unsere Thätigkeit dahin gerichtet,

mitzuwirken, dem eidgenössischen Wehrwcscn, das auf einem

Milizsysteme beruht, diejenige Form zn verschaffen, welche mit den übrigen

Interessen des Volkes möglichst im Einklang steht und zugleich eine

Form, vermöge deren die Nachtheile mehr und mehr verschwinden,

die einem Milizsystcm gegenüber demjenigen stehender Armeen ankleben.

- Auch auf die geistige Belebung der Form im Sinne wahrer

Vaterlandsliebe mögen fortan unsere Bestrebungen gerichtet sein.

Waffenbrüder, Freunde! Unsere Aufgabe ist nicht allein größer

geworden, sie hat auch an Wichtigkeit zugenommen.

Das eidgenössische Wehrwesen hat durch die neuen staatlichen

Einrichtungen in unserm Vatcrlandc eine höhere Bedeutung erhalten.

Denn wenn früher die Bundesakte von den europäischen Mächten ga-

rantirt gewesen ist, so hat das Schweizervolk die Garantie der

Bundesverfassung selbst übernommen, und die neuern Erscheinungen am

politischen Horizonte Europa's lassen der Wahrscheinlichkeit Raum, es
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fönntc biefe ©arantie nein ©dtmeijeröolfe geforbcrt unb jur
'Behauptung bei Siebte, fo reic boé ©ebieted unfere SEßchrfäbigfcit, un«

fete aufopfernbe Siebe für gveifeit unb Baterfanb erbtobt merben.

S8erücffid)tigen mir aber biefe fiebere Bebeutung bed eibgenöffifchen

SJehrmefend, fo biirfen mir nicht abfeben bon ben gortfehritten, meldte

ringd um und bev in ben Qfrmeebifbungen flattfinben; oftne nur nadf«

juäffen, fotXcn mir bie anbermärtd gemachten (Erfahrungen gunufee

jiehen, bie mahrgenommenen SBortftcile mit ber Gigentbiimlidtfeit un»

ferd TOIiäfbflemd ju bereinigen trachten. Diefed 3unnhejiehen mag

meniger bie Drganifation, ïaftif unb Äleibung bed peered befctjfagen,

meif biefe auf ber eigentümlichen ©eftaftung bed Sobend, auf bem

©runbdtarafter bed Bolted unb jum Xfeib auf beffen ©emohnhcitcn

beruhen muffen, menn fie anberd einen förbernben Sinfluf) auf ein

SDlilijhe« üben fotfen, um fo mehr aber fotfen mir bie in anbern

Armeen erhielte fmhm Scbfagfertigfeit und eigen ru machen fud;en,

meldte mohl gunäcf)fi in ber (Einführung mirffameter geuermaffen bc»

fleht. Die äßidttigfcit biefcd ©egcnflanbed fäfjt münfehen, ed motten

bie jahlteidfen Berfucfe, mcld)c in unferm Baterlanbe bermaten in

biefer SBejichung angefletlt merben, bie ffonfurrenj gegenüber ben aud»

fänbifeften SBerfucften audhatten unb nicht nur ju einer balbigen Sin»,

fonbetn auch Durchführung gefangen. Bichl meniger mistig etfdteinen

auch bie gortfehritte, rnefche audmärtd mit aller Umftdft unb Borbebadft

in ftneffern unb leichtern ïrandport» unb Äommunifationdmittetn ge»

macht merben, ed gemaftren biefelben fo bebeutenbe flrategifche unb

taftifche SSortheile, baff ein Sanb, melcfcd ftd) biefelben nicht juju»

eignen oetmag, eined mefentlichen ïfmitcd feiner Berthcitigungdfahig»

feit berfuflig ifl.
Sine höhere SBebeutung bed eibgenöffifchen SSehrmcfcnd liegt auch

in ber fomohl perfonetXcn afd matevielfcn gröfjcrn sjfudbchnung bed«

felben. 9Dlit bem Qfuffieüen großer 3)1 äffen ifl aber nidttd erjieft, menn

nicht aud) in gleichem SBerhältnijfe bie 3«h' tüd;tiger Dffijiere »er«

134

könnte diese Garantie vom Schweizervolke gefordert und zur Be-

hauptung der Rechte, so wie des Gebietes unsere Wehrfähigkeit, unsere

aufopfernde Liebe für Freiheit und Vaterland erprobt werden.

Berücksichtigen wir aber diese höhere Bedeutung des eidgenössischen

Wehrwcsens, so dürfen wir nicht absehen von den Fortschritten, welche

rings um uns her in den Armeebildungcn stattfinden; ohne nur

nachzuäffen, sollen wir die anderwärts gemachten Erfahrungen zunutze

ziehen, die wahrgenommenen Vortheile mit der Eigenthümlichkeit

unsers Milizsystems zu vereinigen trachten. Dieses Zunutzeziehen mag

weniger die Organisation, Taktik und Kleidung des Heeres beschlagen,

weil diese auf der eigenthümlichen Gestaltung des Bodens, auf dem

Grundcharaktcr des Volkes und zum Theil auf dessen Gewohnheiten

beruhen müssen, wenn sie anders einen fördernden Einfluß auf ein

Milizheer üben sollen, um so mehr aber sollen wir die in andern

Armeen erzielte höhere Schlagfertigkeit uns eigen zu machen suchen,

welche wohl zunächst in der Einführung wirksamerer Feuerwaffen

besteht. Die Wichtigkeit dieses Gegenstandes läßt wünschen, es möchten

die zahlreichen Versuche, welche in unserm Vaterlande dermalen in

dieser Beziehung angestellt werden, die Konkurrenz gegenüber den

ausländischen Versuchen aushalten und nicht nur zu einer baldigen Ein-,

sondern auch Durchführung gelangen. Nicht weniger wichtig erscheinen

auch die Fortschritte, welche auswärts mit aller Umsicht und Vorbedacht

in schnellern und leichtern Transport- und Kommunikationsmitteln

gemacht werden, es gewähren dieselben so bedeutende strategische und

taktische Vortheile, daß ein Land, welches sich dieselben nicht

zuzueignen vermag, eines wesentlichen Theiles seiner Vertheidigungsfähigkeit

verlustig ist.

Eine höhere Bedeutung des eidgenössischen Wehrwcsens liegt auch

in der sowohl personellen als materiellen größern Ausdehnung

desselben. Mit dem Aufstellen großer Massen ist aber nichts erzielt, wenn

nicht auch in gleichem Verhältnisse die Zahl tüchtiger Offiziere ver-
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mcbrt werben fann. 2>iefe fënnen bei einem ®(ilijbeere nur gewonnen

werben, wenn bic berfënlidjen Anlagen nub galjigfeiten forgfältige unb

unpurteiifdje Seritcffihtigung finben, wenn bie SOtittel jur 3nflruftion
in einer 2öeifc gewährt unb bie 3nflruftion felbfi auf eine Seife ge>

leitet wirb, bafs fein allju ftërenbed 37ïi§oert;âttni§ jum bürgerlichen

Seben eintritt, bamit bie Suft jum Saffenbienfte nicht gefhmälert

wirb. 6d gilt biefed auch in Sejug auf bie allgemeine Snfïruftion ber

Stufen unb t>ier follte fetjon bei Gtjiehung ber jungen ©ofjne bed

Saterlanbcd mefjr auf ben fpätern Seruf ale eibgenöffifhe Seemänner

h-ngegielt werben.

6d ftnb biefed eigentliche Sebingungen, bon welchen bie tüchtige

Silbuttg einer fo umfaffenben Silijarmee abhängt, SBebingungen, welche

mit ben Sntcrcfjcn bed Sunbed, mit ben 3nterejfen ber Kantone unb

ber einzelnen Sclncpflicbtigcn fo enge beiflochten ftnb, bah ed wahrlich

ber hriifcnbften îlufmcrffamfeit nad) jeber Sichtung hin unb bon allen

Setheiligten bebarf, wenn nicht unfer gattjed Sehrfgfiem an unpaffen»

ben gormen ber Studführung fheitern foil.
2lUe Slnftrcitgungen, bie richtige gorm für ein tüchtiged 9Jtitig=

t;eer ju gewinnen, muffen bon bem ökifte ber Siebe jum theuern

Satertanbe, bon ber tnoralifchen Kraft geleitet unb belebt werben, unb

ba ftnb cd junäd)ft bie Offijicre, weldje befeclt ftnb bon biefer Siebe,

bie Sllled bahin gibt jum ©hu^e ber höchftcn ©iiter bed Saterfanbed,

bie begabt ftnb mit ber moralifhen Kraft, welche Sichtung unb S er»

trauen erwirbt, ed ftnb bie Dfftjietc, bon welchen bie geijtige Sele*

bung ber gönn, bon welchen ber 3mpuld auf bie Untergeorbneten,

auf bie ülrmee audgehen mujj. ®ad gute Seifbiet ber Offtjicre ift eine

unentbehrliche ©tithe bed SSilijfbflemd.

5ttlein nidft nur wäf>renb ber furjen fßerioben, weihe ber eib=

gcnöfftfhe Sehrmann im Saffenbienfie jubringt, gilt ed, einen nto=

ralifhen (Sinflujj auf ihn audjuübcn. (Sd muffen ihm währenb ben

liingeru gerieben bed bi'trgerlihen Sebend bie Ctucllett, aud weihen

lilss

mehrt werden kann. Diese können bei einem Milizheere nur gewonnen

werden, wenn die persönlichen Anlagen »nd Fähigkeiten sorgfältige und

unparteiische Berücksichtigung finden, wenn die Mittel zur Instruktion

in einer Weise gewährt und die Instruktion selbst auf eine Weise

geleitet wird, daß kein allzu störendes Mißverhältniß zum bürgerlichen

Leben eintritt, damit die Lust zum Waffendienste nicht geschmälert

wird. Es gilt dieses auch in Bezug auf die allgemeine Instruktion der

Truppen und hier sollte schon bei Erziehung der jungen Söhne des

Vaterlandes mehr aus den spätern Beruf als eidgenössische Wehrmänner

hingezielt werde».

Es sind dieses eigentliche Bedingungen, von welchen die tüchtige

Bildung einer so umfassenden Milizarmee abhängt, Bedingungen, welche

mit den Interessen des Bundes, mit den Interessen der Kantone und

der einzelnen Wehrpflichtigen so enge verflochten sind, daß es wahrlich

der prüscndsten Aufmerksamkeit nach jeder Richtung hin und von allen

Betheiligten bedarf, wenn nicht unser ganzes Wehrsystem an unpassenden

Formen der Ausführung scheitern soll.

Alle Anstrengungen, die richtige Form für ein tüchtiges Milizheer

zu gewinnen, müssen von dem Geiste der Liebe zum theuern

Vaterlande, von der moralischen Kraft geleitet und belebt werden, und

da sind es zunächst die Offiziere, welche beseelt sind von dieser Liebe,

die Alles dahin gibt zum Schutze der höchsten Güter des Vaterlandes,

die begabt sind mit der moralischen Kraft, welche Achtung und

Vertrauen erwirbt, es sind die Offiziere, von welchen die geistige Belebung

der Form, von welchen der Impuls auf die Untergeordneten,

auf die Armee ausgehen muß. Das gute Beispiel der Offiziere ist eine

unentbehrliche Stütze des Milizsystems.

Allein nicht nur während der kurzen Perioden, welche der

eidgenössische Wehrmann im Waffendienste zubringt, gilt es, einen

moralischen Einfluß auf ihn auszuüben. Es müssen ihm während den

längern Perioden des bürgerlichen Lebens die Quellen, aus welchen
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tic begeifierte Siebe jum theuern Saterlante mit tie moralifdK «traft

fliegt, unberjtegbar ermatten werben. Dicfe flicfjen abet nicht au« tem

Suchftaben ter Schaffungen unb ©efejje, fontern au« ter ©ejtnnung«»

tüchtigfeit unt ïreue terjenigen, meiere mit ter ^antljabung ter ®e»

fejse betraut, alter terjenigen, meiere tenfetben unterworfen ftnb. @ie

fliegen auch nicht allein au« ten 9îaturfd)onljciten unfer« Saterlanbc«,

au« ter ©efdjichte unfeter Säter, fte muffen aud) fliegen au« einer

weifen ©efefjgebung unt Scrwaltung, tie gleite« 9tcd)t unt gleiche

fpflidjt gegen alle ©lieber te« Sunte«ftaatc«, fo wie gegen jeten Sin»

jelnen übt unt tem ©anjen wie tem Sinjelnen Sicherheit unt ©dfuf}

gewährt, welche eine nai^tjaltige Stjiehung ter Jugent anortnet,

meiere tie Äirdje fefügt, tie @cbreef)lid)!eit te« fjülflofcn Hilter« unter»

jlüfst unt tie Duellen ter Slrmutf) berfloj>ft, welche tie £iilf«quellen

te« Sante« eben fo gerecht bcanfprudjt al« weife benuijt unt tie mate»

ricHe 5öoi)ifal)it te« Solle« ju feten bemüht ift, welche gemcinnüjjige

Seftrebungcn ter 33ürger, Stöiffcnfcfcaft unt ftunjt ju beförtern fudjt.

2Bo tiefe Duellen fließen, ta wirb ftdj jeter Sitgencffe eine«

treuem Saterlante« bewußt unt in tiefem Sewufjtfein liegt tic bc=

lebente Äraft unfer« 23ef)rfi)ftcme«. Sei einem Solle, ta« nur unter

tem Sdjufje felbftgcfchaffener ©efe^e lebt, bei einem Solle, ta« fo

oiele militärifdje Sigenfd;aften bcftfjt, ta« tie Grinucrungen an tie

X^atfraft ter Sciter ftet« lebentig aufjufrifdjen ocrfle!)t, tarf tiefe

Duelle nidit oetftegen, tarf tiefe« Sewufjtfein nid)t erlöfd)en.

SEßaffenbriiter, greuntc! ®ir feben, tajj ta« 3<el, nad) welkem

tie ïf)âtigfeit ter fdjweiserifchcn iJOtilitcirgefctlfchaft gerietet ift, nid)t

allein turd) unfete Seftrebungen erreicht werten lann. Unt wenn wir

and) gefetjen i;aben, tajj tie bisherige SSirlfamteit ter ©efellfdjaft

eine erfolgreiche gewefen ift, fo muffen wir erlernten, tap ta« gelt,

auf welchem wir ju operiten hüten, auch ein weit umfangreichere« ge»

werten ift. 6« liegt noch fehr Siele« ju erftreben bor un«.

Söaffenbrüter! Sicht nur tiefe Setrachtungen, nein, aud) tie
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die begeisterte Liebe zum theuern Vatcrlande und die moralische Kraft

stießt, unversiegbar erhalten werden. Diese fließen aber nicht aus dem

Buchstaben der Verfassungen und Gesetze, sondern aus der Gesinnungstüchtigkeit

und Treue derjenigen, welche mit der Handhabung der Gesetze

betraut, aller derjenigen, welche denselben unterworfen sind. Sie

fließen auch nicht allein aus den Naturschönhciten unsers Vaterlandes,

aus der Geschichte unserer Väter, sie müssen auch fließen aus einer

weisen Gesetzgebung und Verwaltung, die gleiches Recht und gleiche

Pflicht gegen alle Glieder des Bundesstaates, so wie gegen jeden

Einzelnen übt und dem Ganzen wie dem Einzelnen Sicherheit und Schutz

gewährt, welche eine nachhaltige Erziehung der Jugend anordnet,

welche die Kirche schützt, die Gebrechlichkeit des Hülflosen Alters unterstützt

und die Quellen der Armuth verstopft, welche die Hülfsquellen

des Landes eben so gerecht beansprucht als weise benutzt und die materielle

Wohlfahrt des Volkes zu heben bemüht ist, welche gemeinnützige

Bestrebungen der Bürger, Wissenschaft und Kunst zu befördern sucht.

Wo diese Quellen fließen, da wird sich jeder Eidgenosse eines

theuern Vaterlandes bewußt und in diesem Bewußtsein liegt die

belebende Kraft unsers Wehrsystemcs. Bei einem Volke, das nur unter

dem Schutze selbstgeschaffencr Gesetze lebt, bei einem Volke, das so

viele militärische Eigenschaften besitzt, das die Erinnerungen an die

Thatkraft der Väter stets lebendig aufzufrischen versteht, darf diese

Quelle nicht versiegen, darf dieses Bewußtsein nicht erlöschen.

Waffenbrüder, Freunde! Wir sehen, daß das Ziel, nach welchem

die Thätigkeit der schweizerischen Militärgescllschaft gerichtet ist, nicht

allein durch unsere Bestrebungen erreicht werden kann. Und wenn wir

auch gesehen haben, daß die bisherige Wirksamkeit der Gesellschaft

eine erfolgreiche gewesen ist, so müssen wir erkennen, daß das Feld,

auf welchem wir zu operircn haben, auch ein weit umfangreicheres

geworden ist. Es liegt noch sehr Vieles zu erstreben vor uns.

Waffenbrüder! Nicht nur diese Betrachtungen, nein, auch die
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Beittäufe magnen unb forbern auf, unfetc ïgâtigEeit ju berbopgetn.

«Sorgen wir, fo biet an und ifi, bag, mad audi bie ßuEunft bringen

mag, mir gcrüfiet feien, um bie geuergrobe mit (Sgren begeben ju
Eönnen.

prüfen mir und fetbjt in SBagrgeit, überfragen mir und fetbfl

niigt, fo merben mir ftarf unb feft flehen, mir merben ben geinb nicgt

bewegten, aber auèg nicgt fürchten.

3r erftäre bie ftebenjegnte SBerfammtung ber fc^roeigerifc^ert Sftt»

Iitärgefettffgaft für eröffnet.

SDann begannen bie SBerganbtungen :

I. ®ad 5ßrotoEott ber legten SBerfammtung in Sujern mürbe, ba

badfetbe feitger im bierten -fjeft ber fegmeijerifegen 2RiIitär;eitfcgrift,

neue golge, erfter Sagrgang, atigemeine 93eröffentlid)ung gefunben

gatte, ogne Stbtefung genegmigt.

II. 3tuf SBorfcgtag bed 5ßrafibenten mürbe jut Sffiagl bteier

©timmenjägter gefegritten unb ju folgen ernannt:

©tabdgaugtmann b. Sfcger aud ßürid;, 3nfanteriegauptmann Jon»

egon aud Neuenbürg, Snfanteriegaugtmann Sîaufcgenbacg aud

Scgaffgaufen.

III. ®er SJJwftbent retatirte gierauf über bie SBerganbtungen ber

SBorberfammtung unb gob mit befonberem Dîadgbrueî bie Sftotgmenbig*

feit genauerer ^Befolgung bed ©efeltfcgaftdbefdftuffed bon ©ototgurn
unb Sujern in SBetreff bed SBlitglieberberjeicgniffed unb ber Sagredbei*

träge gerbor. SDie SBerfammtung nagm auf Stntrag bed gßräfibenten

in biefer Sage ben Sefcgtug ber SBorberfammtung atd ben igrigen an;
meteger lautet mie folgt : „$ie SBerfammtung ertgeitt bem SBorftanbe

bie SBolImacgt, mit mögti(gfter SBeförberung bie taufenben unb, fo meit

ed möglitg ifi, au<g bie riicfftänbigen SBeiträge einjuforbetn unb ju
bem Snbe atte ÜJtagregetn ju treffen, bie gum ßmetfe fügren Eönnen."

IV. 3n Äraft bed SBefcgtuffed bon ©ototgurn gatte ber SBorftanb
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Zeitläufe mahnen und sordem auf, unsere Thätigkeit zu verdoppeln.

Sorgen wir, so viel an uns ist, daß, was auch die Zukunft bringen

mag, wir gerüstet seien, um die Feuerprobe mit Ehren bestehen zu

können.

Prüfen wir uns selbst in Wahrheit, überschätzen wir uns selbst

nicht, so werden wir stark und fest stehen, wir werden den Feind nicht

verachten, aber auch nicht fürchten.

Ich erkläre die siebcnzehnte Versammlung der schweizerischen

Militärgesellschaft für eröffnet.

Dann begannen die Verhandlungen:

I. Das Protokoll der letzten Versammlung in Luzern wurde, da

dasselbe seither im vierten Heft der schweizerischen Militärzeitschrist,

neue Folge, erster Jahrgang, allgemeine Veröffentlichung gefunden

hatte, ohne Ablesung genehmigt.

II. Auf Vorschlag des Präsidenten wurde zur Wahl dreier

Stimmenzähler geschritten und zu solchen ernannt:

Stabshauptmann v. Escher aus Zürich, Jnfanteriehauptmann Tou-

chon aus Ncucnburg, Jnfanteriehauptmann Rauschenbach aus

Schaffhausen.

III. Der Präsident relatirte hierauf über die Verhandlungen der

Vorversammlung und hob mit besonderem Nachdruck die Nothwendigkeit

genauerer Befolgung des Gesellschastsbeschlusses von Solothurn
und Luzern in Betreff des Mitgliedervcrzeichnisses und der Jahresbeiträge

hervor. Die Versammlung nahm auf Antrag des Präsidenten

in dieser Sache den Beschluß der Vorvcrsammlung als den ihrigen an;
welcher lautet wie folgt: „Die Versammlung ertheilt dem Vorstande

die Vollmacht, mit möglichster Beförderung die laufenden und, so weit

es möglich ist, auch die rückständigen Beiträge einzufordern und zu

dem Ende alle Maßregeln zu treffen, die zum Zwecke führen können."

IV. In Kraft des Beschlusses von Solothurn hatte der Vorstand

10
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bie ÄaritonaCmititävgefct£fcf;aften Stargau, St. ©allen, ©enf unb

9teuenbitrg 5111 83erid)tergattimg über bie mititärifc$en Seigungen ifjrer

Äantone feegctc^nct.

Oie SRabforte bon Slargau, ©enf unb Neuenbürg traten ein»

gelaufen. St. ©atlen fjatte ftd) entfetjutbigt. Stuf Stntrag beO £crm

Stabsgauptmannä b. Gfd)cr, untergüjjt bon #errn Oberg ©gtoff, trur«

ben biefetben bem SSorgaitbe übergeben, „um fte gehörigen Orteé ju
berbanïen unb jur altgemeinen 33enugung ber f^wcijerif^cn -Militär»

jeitfdjrift einjuberteiben".

(gotgen in 23eitage 1, 2 unb 3.)
V. 3n 33egug auf ben in Sutern sub X. gefaxten 23efd)Iug,

ben Skrteger ber fcfttneijerifc^en Militärjeitfcgrift anzufragen, ob für

bie Mitgtieber ber ©efetlf^aft, unbef^abet ber Sadje, feine billigeren

SBebingungen ju gemähten feien, retatirte ber SMjepraftbent, £crr

Obergtt. |>übfdjer. 6« ergibt ftctj aub beffen SMation, bag bei ob»

mattenben 23ert)ättniffcn eine berartige gkeiOermägigung nid)t julägticg

fei. Stuf Stntrag beé Sßräftbcnten, .fjerrn Oberg Stätitin, befdjtog bie

SSerfammtung : „biefe 33erid>tergattung ju rerbanfen, bem 33efd)luf|e

ron Sujern feine weitere gotge ju geben unb ben üblichen S3eitrag

ber ©efcüfdjaft, 400 grauten a. 20., trieberum ber Stebaftion ber

3eitfdjrift jufommen ju laffcit."

VI. Mehrere Äantonatfeftionen, fo rote Äantonatmititärgefett»

fdjaften ftttb ju trieber^oltcn Malen att ben 33organb um Ucbcrfenbutig

ber Statuten ber ©efettfd)aft eingefommen. 35a biefetben jeboct) gänjlitg

vergriffen, erteilte bie Berfammtung bem Sßorftanbe bie SßoEmac^t,

biefetben in genügenber Slnja^t trieber bruefen ju taffen.

VII. §ert Stabêtt. Stubotf Metian ron S3afet verliest feine

Strbeit: „bas gagergetrctjr für bie Sdjtreij".
Sladj einigen SSemetfungen ron Seite ber Herren Oberg ©gtoff

unb Oberglt. fni6fc6ci' barüber trurbe ber SBefdgug ber SSorberfamm«

tung genehmigt, treibet lautet trie folgt : „bie Strbeit begenO 511 ber»
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die Kantonalmilitärgesellschaften Aargau, St. Gallen, Genf und

Neuenburg zur Berichterstattung über die militärischen Leistungen ihrer

Kantone bezeichnet.

Die Rapporte von Aargau, Genf und Neuenburg waren

eingelaufen. St. Gallen hatte sich entschuldigt. Auf Antrag des Herrn

Stabshauptmauns v. Escher, unterstützt von Herrn Oberst Egloff, wurden

dieselben dem Vorstande übergeben, „um sie gehörigen Ortes zu

verdanken und zur allgemeinen Benutzung der schweizerischen

Militärzeitschrift einzuverleiben".

(Folgen in Beilage 1, 2 und 3.)
V. In Bezug auf den in Luzern sub X. gefaßten Beschluß,

den Verleger der schweizerischen Militärzcitschrift anzufragen, ob für

die Mitglieder der Gesellschaft, unbeschadet der Sache, keine billigeren

Bedingungen zu gewähren seien, rclatirte der Vizepräsident, Herr

Oberstlt. Hübscher. Es ergibt sich aus dessen Relation, daß bei

obwaltenden Verhältnissen eine derartige Preisermäßigung nicht zuläßlich

sei. Auf Antrag des Präsidenten, Herrn Oberst Stählin, beschloß die

Versammlung: „diese Berichterstattung zu verdanken, dem Beschlusse

von Luzern keine weitere Folge zu geben und den üblichen Beitrag
der Gesellschaft, 4VV Franken a. W., wiederum der Redaktion der

Zeitschrift zukommen zu lassen."

VI. Mehrere Kantonalsektionen, so wie Kantonalmilitärgesellschaften

sind zu wiederholten Malen an den Vorstand um Uebersendung

der Statuten der Gesellschaft eingekommen. Da dieselben jedoch gänzlich

vergriffen, ertheilte die Versammlung dem Vorstande die Vollmacht,

dieselben in genügender Anzahl wieder drucken zu lassen.

VII. Herr Stabslt. Rudolf Merian von Basel verliest seine

Arbeit: „das Jägergewchr für die Schweiz".

Nach einigen Bemerkungen von Seite der Herren Oberst Egloff
und Oberstlt. Hübscher darüber wurde der Beschluß der Vorversammlung

genehmigt, welcher lautet wie folgt: „die Arbeit bestens zu ver-
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banfen, bern fcfymeijmfdjcn SCRilitarbc^aïtemcnt zur o,utfinbcnben Vc=

ac^tung ju übermalen unb bicfclbe jur weitem Verbreitung ber fcf>tt>ei=

jerif^eit SKilitärjeitf^rift einverleiben".

(golgt in Veitage 4.)
VIII. £crr îDiwifionêarjt ÎDÎajor Dr. Vrettncr bon Vafel ber»

liedt eine Arbeit übet bad eitgenoffifcf;e Venftonéœcfen, wie c« fîrf> in

golge bed ©efejjed bom 3af;r 1848 geftaltet t;at. ®icfcr (where Sa»

nitatdofftjicr îjatte in amtlidjcr Stellung ©etegenheit, fid) bom Un=

genügenbeit biefer Vorforge für bic bcrunglûcftcn Äriegcr ju überzeugen

unb trug barauf an, burcfj eine Art wedjfclfcitiger Vcrfrchcrung ben

Uebelfiânben biefer wichtigen Angelegenheit abzuhelfen.

£etr Oberfl Viüiger unb fjcrr Dbcrfllt. .fnibfdjct rinterftiifjten

biefen ©ebanfen lebhaft. Auf ben Antrag te« Çprâftbentcn bcfdjlojj bie

Verfammlung, „bie borliegenbe Arbeit bejîcnd jn berbanïcn unb beit

Vorftanb zu beauftragen, fie ber fct)Weijerifd;en 2Jtititiirjeitfd;rift zur

Veröffentlichung zu übermachen".

(golgt in Veitage 5.)

IX. 35ie geftfd)tift, „3becn über Drganifatioit unb ïaftif ber

fchwcizcrifcf)cn Snfanteric", würbe borgelegt, ©egeniiber ber Anfrage

bed Vwf'benten, ob bic (Einleitung betfclben aid Ueberjid;t bed ©anjen

borgelefen werben folle, beantragte £ert Dberftlt. Älojj, in Anbetracht

ber bcrgcriicften 3cit unb bed Umfangcd berfelbcn, barauf jit bergic^3

ten, ba ja bie Sadje gebrueft unb fo 3cbcrmann guganglid; fei, wad

genehmigt würbe. ®er Sfräftbent unterlegte herauf ben Vefcfluf ber

Vorberfammlung ber Abftiinmung, welcher and; einftimmig angenom»

men würbe unb lautet wie folgt : „$ie ©cfellfd;aft beauftragt ben

Vorftanb, biefc ©thrift ben Herren ©eneral SB. •§. Sufour, Cberjl

©b. 3'C9l« unb Oberfl ©. ©gloff zur Prüfung unb ^Begutachtung

ZU iibermathen."

©ine Vemcrfung bed $crrn fpauftmannd Stüh bon Sieftal würbe

aid nicht zur Sadje gehörig befeitigt.

10*
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danken, dem schweizerischen Militärdepartement zur gutsindcnden

Beachtung zu übermachen und dieselbe zur weitern Verbreitung der

schweizerischen Militärzeitschrist einzuverleiben".

(Folgt in Beilage 4.)
VIII. Herr Divisionsarzt Major vr. Brenner von Basel

verliest eine Arbeit über das eidgenössische Pensionswcsen, wie es sich in

Folge des Gesetzes vom Jahr 1848 gestaltet hat. Dieser höhere

Sanitätsoffizier hatte in amtlicher Stellung Gelegenheit, sich vom

Ungenügenden dieser Vorsorge für die verunglückten Krieger zu überzeugen

und trug darauf an, durch eine Art wechselseitiger Versicherung den

Uebelständen dieser wichtigen Angelegenheit abzuhelfen.

Herr Oberst Villiger und Herr Oberstlt. Hübscher unterstützten

diesen Gedanken lebhaft. Auf den Antrag des Präsidenten beschloß die

Versammlung, „die vorliegende Arbeit bestens zu verdanken und den

Vorstand zu beauftragen, sie der schweizerischen Militärzeitschrist zur

Veröffentlichung zu übermachen".

(Folgt in Beilage 5.)

IX. Die Festschrift, „Ideen über Organisation und Taktik der

schweizerischen Infanterie", wurde vorgelegt. Gegenüber der Anfrage

des Präsidenten, ob die Einleitung derselben als Uebersicht des Ganzen

vorgelesen werden solle, beantragte Herr Oberstlt. Kloß, in Anbetracht

der vorgerückten Zeit und des Umfanges derselben, darauf zu verzichten,

da ja die Sache gedruckt und so Jedermann zugänglich sei, was

genehmigt wurde. Der Präsident unterlegte hierauf den Beschluß der

Vorversammlung der Abstimmung, welcher auch einstimmig angenommen

wurde und lautet wie folgt: „Die Gesellschaft beauftragt den

Vorstand, diese Schrift den Herren General W. H. Dusonr, Oberst

Ed. Ziegler und Oberst C. Egloff zur Prüfung und Begutachtung

zu übermachen."

Eine Bemerkung des Herrn Hauptmanns Stutz von Liestal wurde

als nicht zur Sache gehörig beseitigt.

10*
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X. .§crt Stablîjau^tmantm 6am. Bachofen «on Bafel Berlaé

einen îlntrag auf ©rünbung Bon gechtoereinen ; ber 2lntragftellcr

Berlangt ftebung unb görberung ber Hebung im ©ebraud) ber

blanfcn SGBaffen unb fie^t barin ein gewichtigem ©lement für unfere

Snfanterie.

$err eibg. Dberfi BîiWer unterfiüßtc lebhaft ben 6precher, machte

jeboth auf einige 6c()Wierigfeiten in Bcjug auf Qlnsfüfjrung ber 3bec

aufmetffam; beffenungeacfjtct nafmt bie Berfammlung fafl einfiimmig

auf Antrag bem ifhcifrbenten ben Befdtluß ber BotOerfammlung an :

„bie ©efeüf^aft Berbanft biefe Arbeit bcfienm unb beauftragt ben Bot»

ftanb, ibt bie größtmögliche Beröffentlichung ju Betfd)affen".

(gotgt in Beilage 6.)

XI. SDer HJräfibent legte ber Berfammlung eine îlrbeit Bor, bie

£err Dberftlt. Blaffé in ©enf bem Borftanbe eingefanbt hatte: trente

règles concernant l'emploi de l'artillerie en campagne
annotées d'exemples. 3n îlnbetracbt if)ter îtumbehnung tourbe

befi^loffen, fie nictjt Borjulefcn, fonbern „bem ©infcnber biefelbe bcftené

ju Bethanien unb fie bet fdjroeijerifchen 5Dîilitârjeitfd;rift jur weitem

Berbreitung unb Benußung einjuBerleiben".

(golgt in Beilage 7.)
XII. $>er Qïfiuat Betlaé cine 3ufd)tift Bon fjetrn Äommanbant

6chwarj Bon Starau, ben £>icn|i ber leichten 3nfantcrie unb bie

©inübung bemfelben burd) bie gefammte 3nfanterie betreffend ®er

6chreibenbe bebauert, beim gefle nicht erfcheincn ju ïônnen, unb fenbet

baher fchriftlich biefen 3Intrag, ben er fonft müntlich gehalten haben

würbe. SDie Berfammlung befchloß: „ben Slntrag beftenm gu Berbanfen

unb ihn ber f^weijerifchen SMtärjeitfchrift jur Beröffentlichung ju
übermachen".

(golgt in Beilage 8.)

XIII. §ett fiommanbant Bogel Bon Bern hatte ber Börner*

fammlung angezeigt, baß er hoffe, ber allgemeinen Berfammlung bie
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X. Herr Stabshauptmannn Sam. Bachofcn von Basel verlas

einen Antrag auf Gründung von Fechtvereinen; der Antragsteller

verlangt Hebung und Förderung der Uebung im Gebrauch der

blanken Waffen und sieht darin ein gewichtiges Element für unsere

Infanterie.

Herr eidg. Oberst Müller unterstützte lebhast den Sprecher, machte

jedoch auf einige Schwierigkeiten in Bezug auf Ausführung der Idee

aufmerksam; dessenungeachtet nahm die Versammlung fast einstimmig

auf Antrag des Präsidenten den Beschluß der Vorversammlung an:
„die Gesellschaft verdankt diese Arbeit bestens und beauftragt den

Vorstand, ihr die größtmögliche Veröffentlichung zu verschaffen".

(Folgt in Beilage 6.)

XI. Der Präsident legte der Versammlung eine Arbeit vor, die

Herr Oberstlt. Masse in Genf dem Vorstande eingesandt hatte: trente

règles concernant I'emploi de l'artilìerie en campagne
annotées d'exemples. In Anbetracht ihrer Ausdehnung wurde

beschlossen, sie nicht vorzulesen, sondern „dem Einsender dieselbe bestens

zu verdanken und sie der schweizerischen Militärzeitschrist zur weitern

Verbreitung und Benutzung einzuverleiben".

(Folgt in Beilage 7.)
XII. Der Aktuar verlas eine Zuschrift von Herrn Kommandant

Schwarz von Aarau, den Dienst der leichten Infanterie und die

Einübung desselben durch die gesammte Infanterie betreffend. Der

Schreibende bedauert, beim Feste nicht erscheinen zu können, und sendet

daher schriftlich diesen Antrag, den er sonst mündlich gehalten haben

würde. Die Versammlung beschloß: „den Antrag bestens zu verdanken

und ihn der schweizerischen Militärzeitschrist zur Veröffentlichung zu

übermachen".

(Folgt in Beilage 8.)

XIII. Herr Kommandant Vogel von Bern hatte der

Vorversammlung angezeigt, daß er hoffe, der allgemeinen Versammlung die
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SBaffe borjulegen, bic ^err Cbcrfi Dchfenbein bcm bernerifdjen Dfft*
§icr«toereitt in gtaubrunnen al« projeftirte« 3«gergewehr gegeigt tjabe;

er erwarte ba« ©ewcfjr unfehlbar mit ber fommenben S3ojl. Da ba«=

fette jeboih nicht eintraf, fo tonnte biefem Slnjug feine weitere golge

gegeben werben.

XIV. £err Äommanbant Kuch bon grauenfetb beantragte im

Kamen ber ©eîtion ïfutgau, bie ©efeïïfdjaft möge ftch beim fchwei»

jerifc^en SKilitärbepartement berwenben, bajj ber § 73 ber SKilitär-

organifation in« Seben gerufen werbe. Die SBerfammlung befehle]?:

„ben SSotfianb ju beboHmächtigen, bie nötigen ©fritte im ©inne

biefc« Anträge« ju t^un".
XV. Der Äafjier ber ©efeltf^aft legte bie Keimung be« Salme« 1850

bor, bie bei einer 3lu«gabe bon 493 gr. 90 Kftyn. unb einer ©innahme bon

528 gr. 48'/2 Kppn. einen ©albo bon 34 gr. 58'/2 Kftyn. au«wei«t unb

bie bom SSorftanb geprüft unb gebilligt werben iff. 2luf Eintrag be« #errn

©tab«hauf>tmann« b. ($fcf;er bcfiilof? bie SSerfammlung : „bie borgetegte

Keimung ju genehmigen, bie Dienfie be« §errn Äafftcr SBaltharbt beflen«

ju berbanten unb benfetten in feinem Stmte fernerhin ju betätigen".

XVI. Der jährliche Seitrag für ba« Salm 1851 würbe auf

Slntrag be« jjetrn Cberfllt. ißarabicini unb #übfi)er auf 1 gr. a. SB.

ober 1 gr. 50 Kpjm. n. SB. fefigefefct.

XVII. Da feine Slnmelbung ©citen« ber ©ettionen für bie Slb*

haltung be« nächften geftc« eingelaufen war, fo hatte bie SSotber*

fammlung befchtoffen, bie ©tabt Keuenburg al« ncrdhfijährigeit gejtort

borjuf^Iagen, entgegen einer Slnftcht, bie ©t. ©allen al« folgen
wollte.

Der ipräfibent eröffnete biefen 33otfcf>lag ber S3erfammlung. $err

SKajor îphiQif>in bon Keuenburg glaubte bie S3erfammlung auf bie

©chwicrigteiten aufmerffam machen ju müffen, bie ber Qtbhaltung be«

gefte« in Keuenburg fti) entgegeneilen bürften. fpert ©tab«hauptmann

b. ©fchet fdjlug abermal« ©t. ©allen bor, ba bereit« feit bicr Sahren

14t

Waffe vorzulegen, die Herr Oberst Ochsenbein dem berncrischen Offi-
zicrSverein in Fraubrunnen als projektirtcs Jägergewehr gezeigt habe;

er erwarte das Gewehr unfehlbar mit der kommenden Post. Da
dasselbe jedoch nicht eintraf, so konnte diesem Anzug keine weitere Folge

gegeben werden.

XIV. Herr Kommandant Ruch von Frauenfeld beantragte im

Namen der Sektion Thurgau, die Gesellschaft möge sich beim

schweizerischen Militärdepartement verwenden, daß der 8 73 der

Militärorganisation ins Leben gerufen werde. Die Versammlung beschloß:

„den Vorstand zu bevollmächtigen, die nöthigen Schritte im Sinne

dieses Antrages zu thun".
XV. Der Kassier der Gesellschaft legte die Rechnung des Jahres 1850

vor, die bei einer Ausgabe von 493 Fr. 9V Rppn. und einer Einnahme von

528 Fr. 48>/z Rppn. einen Saldo von 34 Fr. 58>/z Rppn. ausweist und

die vom Vorstand geprüft und gebilligt worden ist. Auf Antrag des Herrn

Stabshauptmanns v. Escher beschloß die Versammlung: „die vorgelegte

Rechnung zu genehmigen, die Dienste des Herrn Kassier Walthardt bestens

zu verdanken und denselben in seinem Amte fernerhin zu bestätigen".

XVI. Der jährliche Beitrag für das Jahr 1851 wurde auf

Antrag des Herrn Oberstlt. Paravicini und Hübscher auf 1 Fr. a. W.

oder 1 Fr. 50 Rppn. n. W. festgesetzt.

X VIl. Da keine Anmeldung Seitens der Sektionen für die

Abhaltung des nächsten Festes eingelaufen war, so hatte die

Vorversammlung beschlossen, die Stadt Neuenburg als nächstjährigen Festort

vorzuschlagen, entgegen einer Ansicht, die St. Gallen als solchen

wollte.

Der Präsident eröffnete diesen Vorschlag der Versammlung. Herr

Major Phillipin von Neuenburg glaubte die Versammlung auf die

Schwierigkeiten aufmerksam machen zu müssen, die der Abhaltung des

Festes in Neuenburg sich entgegenstellen dürften. Herr Stabshauptmann

v. Escher schlug abermals St. Gallen vor, da bereits seit vier Jahren
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baô gcft nidft mehr iti ber öfttichen Schtteij abgehalten toorben [et.

®cr ißräftbent fetjte beibe S8orfd)Iâge iné !DîcÇr. gür Neuenbürg et»

gaben jt<h 106 Stimmen, für St. (Satten 42. Neuenbürg ifi batier

geftort.

XVIII. ®a ber 2ïbgeorbncte non Neuenbürg nicht im gatte war,

beftnitine Sßorfd;täge für ben nächftjährigen Sßorftanb ju mad;en, fo

benottmädftigte, auf Stntrag beê fpenn Dberfttt. Atop nett Sieftat, bic

Sßerfammtung bcit bicpjäfirigen Sßorftanb, biefe îtngetegentjeit im SBerein

mit ber Seîtion Neuenbürg fpätcr ju bereinigen.

XIX. Dtadfbem bie im Jraftanbcnoetjcicbnifj enthaltenen (Sc*

fdjafte beenbigt, frug ber ißräftbent allgemein um, ob noch ju
bewerfen fei, unb febtofj, ba feine SJtnmetbung erfolgte, mit einer furjen

SHnfpradfe bie fiebenjefmte Sßerfammtung ber fchmeijerif^en Militär*

gefetlf^aft.

®er ißräfibent:
3. 0tel)litt/
eibg. DOetfi.

2>er SJtftuar:

f&S. SSielanb,
Dbertieutenant.

®eitage 1.

©erid)t beö aargauifeben ©ffêjietëôeteinô att bie
fdrtweigertfdK ©Klitä'rgefeMfd)aft in ©nfei.

SBon bem lit. Äomite ber aargauifchen Dffijier^gefcttfd)aft erfucht,

ju §anben ber lobt. eibgenöfftfd;en Mititärgcfettf^aft eine furge 5£>ar=

ftettung ber aargauifchen Snfiruftionöberhättniffe im 3af;r 1850 ju
erftatten, Imbe ich bie <$h«, 3hncn/ Sftv gotgenbei einjuberid)ten, wo*
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das Fest nicht mehr in der östlichen Schweiz abgehalten worden sei.

Der Präsident setzte beide Vorschläge ins Mehr. Für Neuenburg

ergaben sich 106 Stimmen, für St. Gallen 42. Neuenburg ist daher

Festort.

XVIII. Da der Abgeordnete von Neuenburg nicht im Falle war,

definitive Vorschläge für den nächstjährigen Vorstand zu machen, so

bevollmächtigte, auf Antrag des Herrn Oberstlt. Kloß von Liestal, die

Versammlung den dießjährigen Vorstand, diese Angelegenheit im Verein

mit der Sektion Neuenburg später zu bereinigen.

XIX. Nachdem die im Traktandcnverzcichniß enthaltenen

Geschäfte beendigt, frug der Präsident allgemein um, ob noch etwas zu

bemerken sei, und schloß, da keine Anmeldung erfolgte, mit einer kurzen

Ansprache die siebenzehnte Versammlung der schweizerischen

Militärgesellschaft.

Der Präsident:
S. I. Stehlin,

eidg. Oberst.

Der Aktuar:
Hs. Wieland,

Oberlieutenant.

Beilage 1.

Bericht des aargauischen Offiziersvereins an die
schweizerische Militärgesellschaft in Basel.

Von dem Tit. Komite der aargauischen Offiziersgescllschaft ersucht,

zu Handen der löbl. eidgenössischen Militärgcsellschaft eine kurze

Darstellung der aargauischen Jnstruktionsverhältnisse im Jahr 1850 zu

erstatten, habe ich die Ehre, Ihnen, Tit., Folgendes einzuberichten, wo-


	Protokoll der siebzehnten Versammlung der schweizerischen Militärgesellschaft in Basel den 26. Mai 1851

